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	Meldung
	Bewilligung Nr.
	

	für Bauarbeiten und Grabungen im Mindestabstand 
	Str. Nr.
	

	oder Baulinienraum von Kantonsstrassen
	Eingang Meldung:
	

	
	Sachbearbeiter:  
	

	

	gemäss § 19 Bst. b des Gesetzes über Strassen und Wege (BGS 751.14; GSW) vom 30. Mai 1996 und § 16 der zugehörigen Verordnung (BGS 751.141; V GSW) vom 18. Februar 1997 und § 35 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (SR 784.10; FMG).


Adressat:
TBA - Strassenunterhalt, Hinterbergstrasse 43d, 6312 Steinhausen


Tel: 041 / 728 48 92   Fax: 041 / 728 48 50   Mail: info.grabenaufbruch@bd.zg.ch
Allgemeine Angaben

Bauherr / Meldepflichtiger:
       
Bauleitung:
       

       

  

       

       

       
Konzessionär:
 FORMCHECKBOX 

Ja
Sachbearbeiter:
       

 FORMCHECKBOX 

Nein
Tel.:
       
Objekt
Gemeinde:  
     
[image: image1.jpg]Kanton Zug



Kantonsstrasse von - nach:  
     
Nähere Ortsbezeichnung:  
     
Art der Bauarbeiten:
       
Abstand Objekt zu Kantonsstrasse / Trottoir:
min:
       


max:
     
Baubeginn geplant:
       
Ende der Bauarbeiten:
       
Beilagen 2-fach:
 FORMCHECKBOX 
  Meldeformular vollständig ausgefüllt:
 FORMCHECKBOX 
  Katasterplan
Plan Nr.:  
     
Mst:
       
Datum:
       
 FORMCHECKBOX 
  Situation
Plan Nr.:
     
  Mst:
       
Datum:
     
 FORMCHECKBOX 
  Weitere:      
Plan Nr.:
     
  Mst:
       
Datum:
       
Ort /   Datum: 
       
Der / Die Meldepflichtige:


(Stempel und Unterschrift)



Zustimmung / Orientierung

Gebühren:
 FORMCHECKBOX 

keine
 FORMCHECKBOX 

Fr. ……………

 FORMCHECKBOX 

Die Arbeiten können ausgeführt werden.


Wir verweisen auf die "Besonderen objektspezifischen Bestimmungen" auf Seite 2.
 FORMCHECKBOX 

Das gemeldete Bauvorhaben bedarf der vorgängigen Abklärung durch die betroffenen Amtsstellen. Auf Grund Ihrer Meldung leiten wir daher umgehend das entspre​chende Vernehmlas​sungsver​fah​ren ein. Danach erhalten Sie, unter Bekanntgabe der Auflagen und Bedingun​gen, eine Bewilligung bezie​hungsweise einen beschwerdefähigen Entscheid.

Steinhausen, den    ………………..
TIEFBAUAMT DES KANTONS ZUG



Strassenunterhalt



Andreas Defuns



Abteilungsleiter

	Besondere objektspezifische Bestimmungen

für Bauarbeiten und Grabungen im Mindestabstand
oder Baulinienraum von Kantonsstrassen




 FORMCHECKBOX 

Meldung erstatten

Vor Inangriffnahme der Arbeiten und zur Schlussabnahme ist dem zuständigen Sachbearbeiter rechtzeitig Meldung zu erstatten.

 FORMCHECKBOX 

Zustandsaufnahmen

Vor Baubeginn ist der Zustand der Strassenoberfläche und eventuell der angrenzenden Fläche ausserhalb des Strassenraums durch die Bauleitung schriftlich zu dokumentieren. Die Aufnahmen erfolgen in Anwesenheit des zuständigen Sachbearbeiters.
 FORMCHECKBOX 

Verkehrsführung

Mit der zuständigen Polizeidienststelle, dem Bauherr, dem Unternehmer und dem zuständigen Sachbearbeiter ist ein Augenschein vorzunehmen.

 FORMCHECKBOX 

Grundstückszugang

Der Zugang zu den nachfolgend aufgeführten Grundstücken ist für Fussgänger und Fahrzeuge jederzeit zu gewährleisten.
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